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sekretär, der Generalversammlung auf ihrer dreiundsechzig-
sten Tagung unter dem Punkt „Nachhaltige Entwicklung“ ei-
nen Bericht über die Durchführung dieser Resolution vorzu-
legen.

RESOLUTION 62/189
Verabschiedet auf der 78. Plenarsitzung am 19. Dezember 2007,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses
(A/62/419/Add.1, Ziff. 13)88.

62/189. Umsetzung der Agenda 21, des Programms für
die weitere Umsetzung der Agenda 21 und der
Ergebnisse des Weltgipfels für nachhaltige Ent-
wicklung

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 55/199 vom 20. De-
zember 2000, 56/226 vom 24. Dezember 2001, 57/253 vom
20. Dezember 2002 und 57/270 A und B vom 20. Dezember
2002 beziehungsweise 23. Juni 2003 sowie ihre Resolutionen
58/218 vom 23. Dezember 2003, 59/227 vom 22. Dezember
2004, 60/193 vom 22. Dezember 2005 und 61/195 vom
20. Dezember 2006,

sowie unter Hinweis auf die Rio-Erklärung über Umwelt
und Entwicklung89, die Agenda 2190, das Programm für die
weitere Umsetzung der Agenda 2191, die Erklärung von Jo-
hannesburg über nachhaltige Entwicklung92 und den Durch-
führungsplan des Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung
(„Durchführungsplan von Johannesburg“)93 sowie den Kon-
sens von Monterrey der Internationalen Konferenz über Ent-
wicklungsfinanzierung94,

in Bekräftigung der Verpflichtung, die Agenda 21, das
Programm für die weitere Umsetzung der Agenda 21, den
Durchführungsplan von Johannesburg, insbesondere die ter-
mingebundenen Ziele und Zielwerte, und die anderen interna-

tional vereinbarten Entwicklungsziele, einschließlich der
Millenniums-Entwicklungsziele, umzusetzen,

unter Hinweis auf das Ergebnis des Weltgipfels 200595,

in Bekräftigung der auf der elften Tagung der Kommis-
sion für Nachhaltige Entwicklung gefassten Beschlüsse96,

erneut erklärend, dass die nachhaltige Entwicklung in ih-
ren wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Aspekten ein
Schlüsselelement des übergreifenden Rahmens der Tätigkei-
ten der Vereinen Nationen bildet, und bekräftigend, dass zwi-
schen wirtschaftlicher Entwicklung, sozialer Entwicklung
und Umweltschutz als voneinander abhängigen, sich gegen-
seitig stärkenden Säulen der nachhaltigen Entwicklung auch
weiterhin ein Gleichgewicht gewährleistet werden muss, 

feststellend, dass im Hinblick auf die Erreichung der mit
den drei Säulen der nachhaltigen Entwicklung verbundenen
Ziele nach wie vor Herausforderungen bestehen,

bekräftigend, dass die Beseitigung der Armut, die Verän-
derung nicht nachhaltiger Produktions- und Konsummuster
sowie der Schutz und die Bewirtschaftung der natürlichen
Ressourcen, die die Grundlage der wirtschaftlichen und so-
zialen Entwicklung sind, die übergeordneten Ziele und die
wesentlichen Voraussetzungen einer nachhaltigen Entwick-
lung darstellen,

in der Erkenntnis, dass die Beseitigung der Armut die
größte Herausforderung darstellt, mit der die Welt heute kon-
frontiert ist, und eine unabdingbare Voraussetzung für die
nachhaltige Entwicklung, insbesondere der Entwicklungslän-
der, ist und dass ungeachtet dessen, dass jedes Land selbst die
Hauptverantwortung für seine nachhaltige Entwicklung und
die Bekämpfung der Armut trägt und die Rolle der nationalen
Politiken und Entwicklungsstrategien nicht genug betont wer-
den kann, konzertierte und konkrete Maßnahmen auf allen
Ebenen erforderlich sind, damit die Entwicklungsländer ihre
Ziele einer nachhaltigen Entwicklung erreichen können, die
sich aus den international vereinbarten Vorgaben und Zielen
betreffend die Armut ergeben, einschließlich derjenigen, die
in der Agenda 21, den einschlägigen Ergebnissen anderer
Konferenzen der Vereinten Nationen und der Millenniums-
Erklärung der Vereinten Nationen97 enthalten sind,

bekräftigend, dass produktive Vollbeschäftigung und
menschenwürdige Arbeit für alle wesentliche Voraussetzun-
gen für die Beseitigung der Armut, die Verbesserung des
wirtschaftlichen und sozialen Wohlergehens für alle und die
Herbeiführung eines nachhaltigen Wirtschaftswachstums und
einer nachhaltigen Entwicklung für alle Nationen sind,

88 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von der
Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt. 
89 Report of the United Nations Conference on Environment and De-
velopment, Rio de Janeiro, 3–14 June 1992, Vol. I, Resolutions Adopted
by the Conference (United Nations publication, Sales No. E.93.I.8 und
Korrigendum), Resolution 1, Anlage I. In Deutsch verfügbar unter http://
www.un.org/Depts/german/conf/agenda21/rio.pdf.
90 Ebd., Anlage II. In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/Depts/
german/conf/agenda21/agenda_21.pdf.
91 Resolution S-19/2, Anlage.
92 Report of the World Summit on Sustainable Development, Johannes-
burg, South Africa, 26 August–4 September 2002 (United Nations publi-
cation, Sales No. E.03.II.A.1 und Korrigendum), Kap. I, Resolution 1,
Anlage. In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/Depts/german/
conf/jhnnsbrg/a.conf.199-20.pdf.
93 Ebd., Resolution 2, Anlage. In Deutsch verfügbar unter http://
www.un.org/Depts/german/conf/jhnnsbrg/a.conf.199-20.pdf.
94 Report of the International Conference on Financing for Develop-
ment, Monterrey, Mexico, 18–22 March 2002 (United Nations publica-
tion, Sales No. E.02.II.A.7), Kap. I, Resolution 1, Anlage. In Deutsch
verfügbar unter http://www.un.org/Depts/german/conf/ac198-11.pdf.

95 Siehe Resolution 60/1.
96 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2003,
Supplement No. 9 (E/2003/29), Kap. I.
97 Siehe Resolution 55/2.
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in der Erkenntnis, dass eine gute Regierungsführung in je-
dem Land und eine gute Weltordnungspolitik für die nachhal-
tige Entwicklung unabdingbar sind,

unter Hinweis darauf, dass der Durchführungsplan von
Johannesburg die Kommission zur Anlaufstelle für die Erör-
terung von Partnerschaften bestimmt hat, die der nachhaltigen
Entwicklung förderlich sind und dazu beitragen, dass die in
der Agenda 21, in dem Programm für die weitere Umsetzung
der Agenda 21 und in dem Durchführungsplan von Johannes-
burg eingegangenen zwischenstaatlichen Verpflichtungen er-
füllt werden,

daran erinnernd, dass der Wirtschafts- und Sozialrat seine
Aufsichtsfunktion über die systemweite Koordinierung und
über die ausgewogene Integration der wirtschaftlichen, sozia-
len und umweltbezogenen Teilaspekte der Politiken und Pro-
gramme der Vereinten Nationen, die auf die Förderung einer
nachhaltigen Entwicklung gerichtet sind, ausbauen soll, und
bekräftigend, dass die Kommission für Nachhaltige Entwick-
lung innerhalb des Systems der Vereinten Nationen auch wei-
terhin als hochrangige Kommission für die nachhaltige Ent-
wicklung fungieren und als Forum für die Behandlung von
Fragen in Bezug auf die Integration der drei Dimensionen der
nachhaltigen Entwicklung dienen soll,

unter Hinweis darauf, dass die Kommission auf ihrer elf-
ten Tagung den Beschluss fasste, während der Überprüfungs-
jahre zu erörtern, welchen Beitrag die Partnerschaften zur
Unterstützung der Umsetzung der Agenda 21, des Programms
für die weitere Umsetzung der Agenda 21 und des Durchfüh-
rungsplans von Johannesburg leisten, mit dem Ziel, die ge-
wonnenen Erfahrungen und die besten Verfahrensweisen aus-
zutauschen, Probleme, Lücken und Zwänge aufzuzeigen und
anzugehen und, falls erforderlich, während der Grundsatzjah-
re weitere Leitlinien aufzustellen, so auch in Bezug auf die
Berichterstattung98, 

daran erinnernd, dass Landwirtschaft, ländliche Entwick-
lung, Böden, Dürre und Wüstenbildung miteinander ver-
knüpft sind und auf integrierte Weise behandelt werden sol-
len, unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen, sozialen
und ökologischen Dimensionen der nachhaltigen Entwick-
lung, der damit verbundenen sektorspezifischen Politiken und
der Querschnittsthemen, einschließlich der von der Kommis-
sion auf ihrer elften Tagung aufgezeigten Mittel zur Umset-
zung,

in Anbetracht der Probleme und Zwänge, mit denen afri-
kanische Länder in den Bereichen Landwirtschaft, ländliche
Entwicklung, Böden, Dürre und Wüstenbildung konfrontiert
sind, und betonend, dass auf diese Probleme und Zwänge
während der sechzehnten Tagung der Kommission angemes-
sen eingegangen werden soll, 

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs99;

2. erklärt erneut, dass die nachhaltige Entwicklung ein
Schlüsselelement des übergreifenden Rahmens der Tätigkei-
ten der Vereinen Nationen bildet, insbesondere für die Errei-
chung der international vereinbarten Entwicklungsziele, ein-
schließlich der Millenniums-Entwicklungsziele, und der im
Durchführungsplan von Johannesburg93 enthaltenen Ziele;

3. fordert die Regierungen, alle zuständigen internatio-
nalen und regionalen Organisationen, den Wirtschafts- und
Sozialrat, die Fonds und Programme der Vereinten Nationen,
die Regionalkommissionen und Sonderorganisationen, die in-
ternationalen Finanzinstitutionen, die Globale Umweltfazili-
tät und andere zwischenstaatliche Organisationen, im Ein-
klang mit ihrem jeweiligen Mandat, sowie wichtige Gruppen
auf, Maßnahmen zu ergreifen, um die wirksame Umsetzung
und Weiterverfolgung der auf dem Weltgipfel für nachhaltige
Entwicklung verabschiedeten Verpflichtungen, Programme
und termingebundenen Zielvorgaben sicherzustellen, und er-
mutigt sie, über die in dieser Hinsicht erzielten konkreten
Fortschritte Bericht zu erstatten; 

4. fordert die wirksame Umsetzung der auf dem Welt-
gipfel für nachhaltige Entwicklung verabschiedeten Ver-
pflichtungen, Programme und termingebundenen Zielvorga-
ben und die Einhaltung der in dem Durchführungsplan von
Johannesburg enthaltenen Bestimmungen in Bezug auf die
Mittel zur Umsetzung; 

5. erklärt erneut, dass die Kommission für Nachhaltige
Entwicklung innerhalb des Systems der Vereinten Nationen
als das hochrangige für die nachhaltige Entwicklung zustän-
dige Organ fungiert und als Forum für die Behandlung von
Fragen in Bezug auf die Integration der drei Dimensionen der
nachhaltigen Entwicklung dient; 

6. ermutigt die Länder, auf freiwilliger Grundlage, vor
allem auf den Überprüfungstagungen der Kommission, ein-
zelstaatliche Berichte vorzulegen, die konkrete Fortschritte
bei der Umsetzung herausstellen und dabei die erzielten Er-
gebnisse, die Zwänge, die Herausforderungen und die Chan-
cen aufzeigen;

7. betont, wie wichtig einvernehmlich erzielte Ergeb-
nisse und handlungsorientierte Grundsatztagungen sind; 

8. ermutigt die Regierungen, mit Vertretern der für
Landwirtschaft, ländliche Entwicklung, Böden, Dürre, Wü-
stenbildung und Afrika sowie Finanzen zuständigen Ministe-
rien und Organisationen auf entsprechender Ebene, ein-
schließlich auf Ministerebene, an der sechzehnten Tagung der
Kommission teilzunehmen;

9. verweist auf den von der Kommission auf ihrer elf-
ten Tagung gefassten Beschluss, dass bei den Aktivitäten auf
Kommissionstagungen eine ausgewogene Mitwirkung von

98 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2003,
Supplement No. 9 (E/2003/29), Kap. I, Abschn. A, Resolutionsentwurf I,
Ziff. 23 e). 99 A/62/262.
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Teilnehmern aus allen Regionen sowie eine ausgewogene
Vertretung von Frauen und Männern gewährleistet sein
soll100; 

10. bittet die Geberländer, zu erwägen, die Teilnahme
von Vertretern aus den Entwicklungsländern an der sech-
zehnten Kommissionstagung zu unterstützen;

11. bekräftigt das Ziel, die Umsetzung der Agenda 2190

zu stärken, namentlich durch die Mobilisierung finanzieller
und technologischer Ressourcen sowie durch Programme
zum Kapazitätsaufbau, insbesondere zu Gunsten der Ent-
wicklungsländer;

12. bekräftigt außerdem das Ziel, die Beteiligung und
wirksame Mitwirkung der Zivilgesellschaft und anderer maß-
geblicher Interessenträger an der Umsetzung der Agenda 21
zu stärken sowie die Transparenz dieses Prozesses und die
breite Beteiligung der Öffentlichkeit daran zu fördern;

13. ersucht das Kommissionssekretariat, die Teilnahme
der in Betracht kommenden wichtigen Gruppen an den the-
menbezogenen Erörterungen der sechzehnten Kommissions-
tagung und die Berichterstattung über die Wahrnehmung der
unternehmerischen Rechenschaftspflicht und Verantwortung
in Bezug auf die Themenkomplexe im Einklang mit dem
Durchführungsplan von Johannesburg zu koordinieren; 

14. bekräftigt die Notwendigkeit, die unternehmerische
Verantwortung und Rechenschaftspflicht gemäß dem Durch-
führungsplan von Johannesburg zu fördern; 

15. bekräftigt außerdem die Notwendigkeit, die Entste-
hung von Kleinst- sowie kleinen und mittleren Unternehmen
zu fördern, namentlich durch Schulungs-, Bildungs- und Fort-
bildungsmaßnahmen, mit besonderem Gewicht auf der Agro-
industrie als Quelle des Lebensunterhalts für ländliche Ge-
meinschaften; 

16. ersucht das Kommissionssekretariat, durch entspre-
chende Vorkehrungen für eine ausgewogene Vertretung
wichtiger Gruppen aus den entwickelten Ländern und den
Entwicklungsländern bei den Kommissionstagungen Sorge
zu tragen; 

17. regt an, dass die regionalen Umsetzungstagungen
und sonstigen regionalen Veranstaltungen zur Tätigkeit der
Kommission auf ihrer sechzehnten Tagung beitragen; 

18. bittet die zuständigen Sonderorganisationen, na-
mentlich die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation
der Vereinten Nationen und den Internationalen Fonds für
landwirtschaftliche Entwicklung, die Fonds und Programme
der Vereinten Nationen, die Globale Umweltfazilität und die

internationalen und regionalen Finanz- und Handelsinstitutio-
nen sowie das Sekretariat des Übereinkommens der Verein-
ten Nationen zur Bekämpfung der Wüstenbildung in den von
Dürre und/oder Wüstenbildung schwer betroffenen Ländern,
insbesondere in Afrika101, und die anderen in Betracht kom-
menden Organe, im Rahmen ihres Mandats aktiv an der Ar-
beit der Kommission mitzuwirken;

19. ermutigt die Regierungen und die Organisationen
auf allen Ebenen sowie die wichtigen Gruppen, ergebnisori-
entierte Initiativen einzuleiten und Aktivitäten durchzufüh-
ren, um die Arbeit der Kommission zu unterstützen und die
Umsetzung der Agenda 21, des Programms für die weitere
Umsetzung der Agenda 2191 und des Durchführungsplans von
Johannesburg zu fördern und zu erleichtern, namentlich auch
durch freiwillige, eine Vielzahl von Interessenträgern verei-
nende Partnerschaftsinitiativen; 

20. unterstreicht, wie wichtig die Überprüfung der Um-
setzung der von der Kommission auf ihrer dreizehnten Ta-
gung gefassten Beschlüsse zur Wasser- und Sanitärversor-
gung102 ist;

21. ersucht den Generalsekretär, seiner Berichterstat-
tung an die Kommission auf ihrer sechzehnten Tagung ange-
messene Beiträge seitens aller Ebenen zugrunde zu legen und
themenbezogene Berichte zu jeder der sechs in dem Themen-
komplex Landwirtschaft, ländliche Entwicklung, Böden,
Dürre, Wüstenbildung und Afrika enthaltenen Fragen vorzu-
legen und dabei die zwischen ihnen bestehenden Zusammen-
hänge zu berücksichtigen und auf die Querschnittsthemen,
einschließlich der von der Kommission auf ihrer elften Ta-
gung aufgezeigten Mittel zur Umsetzung, einzugehen, und
berücksichtigt außerdem die einschlägigen Bestimmungen
der Ziffern 10, 14 und 15 des von der Kommission auf ihrer
elften Tagung verabschiedeten Resolutionsentwurfs I96;

22. nimmt Kenntnis von der Abhaltung der dritten Inter-
nationalen Sachverständigentagung über den Zehnjahres-Pro-
grammrahmen für nachhaltigen Konsum und nachhaltige
Produktion im Rahmen des Marrakesch-Prozesses vom
26. bis 29. Juni 2007 in Stockholm; 

23. beschließt, den Unterpunkt „Umsetzung der Agenda
21, des Programms für die weitere Umsetzung der Agenda 21
und der Ergebnisse des Weltgipfels für nachhaltige Entwick-
lung“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer dreiundsechzig-
sten Tagung aufzunehmen, und ersucht den Generalsekretär,
auf der genannten Tagung einen Bericht über die Durchfüh-
rung dieser Resolution vorzulegen. 

100 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2003,
Supplement No. 9 (E/2003/29), Kap. I, Abschn. A, Resolutionsentwurf I,
Ziff. 2 j).

101 United Nations, Treaty Series, Vol. 1954, Nr. 33480. Amtliche
deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1997 II S. 1468; LGBl. 2000
Nr. 69; öBGBl. III Nr. 139/1997; AS 2003 788.
102 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2005,
Supplement No. 9 (E/2005/29), Kap. I, Abschn. C, Resolution 13/1.




